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Baupolizei und landbaus mäßige Bebauung.
Von Stadtsekretär Windmüller in Züllicbau.

Hat die Polizei die Aufgabe, die öffentliche Rechts
ordnung auf dem Gebiete der inneren Verwaltung auf
recht zu erhalten und Gefahren abzuwehren, die der
AlIgcmeinheit oder dem Einzelnen drohen, sofern sich
letztere nicht selbst dagegen schützen können, so liegt
es auch in ihrer Zuständigkeit, di
 Genehmigung von
solchen Bauten zu versagen, die durch grobe V crun
staltung von Straßen und Plätzen den \-Vert der in der
Umgebung licgel1d
n Gebäude und damit das Vcrmögen
der Nachbarn zu schädigen geeignet sind. Mit dieser
Vorschrift hat sich das Preußische Allgemeine Land
recht begnügt. In nClIerer Zeit haben die Gesetze viel
fach die Zuständigkeit der Baupolizei über diese Grenzen
hinaus ausgedehnt. Da nun die landhausmäßige Be
bauung nicht durch die Baupolizei-Verordnung geregelt
werden kann, so müssen diejenigen Städte und Land
gemeinden. die solche wÜnschen, ein entsprechendes
Ortsstatut erlassen; dieses hat jedoch nur Gültig-keit,
\Venn es von dem zuständigeli ßezirksausschuß ge
nchmigt und ortsüblich bekannt gemacht ist. Die Zu
ständigkeit der Baupolizei auf dem Gebiete des Land
hausbaues wird durch das Ortsstatut wesentlich erhöht.
Grobe Venmsialwng;en des Straßenbildes konnte die
Baupolizei durch Versagung der Bauerlaubnis schon
immer verbindern. dagegen h:
ine landhallsmäßige Be
bauung fordern, ohne daß die betreffende St:-tdt oder
Landgemeinde im Besitze eincs entsprechenden Orts
statuts war.

Das Gesetz gegen die Verunstaltung von Ort
schaften und landschaftlich hervorragenden Gegenden
gibt hierzu die Handhabc. Dic Bestimmungen dieses
Gesetzes sind aber auch zugleich hestrebt, eine Sicher
heit zu bieten daß nicht durch die Baupolizei die :Ent
wicklung der Baukunst gehindert und berechtigte forde
nmg;en beeinträchtjgt werden. Die Ortsstatutc sind also
auf Grund dieses Gesetzes durch die Magistrate und
Stadtvcrordnetcllversammlung;en lind bei den Land
gemeinden durch den Gemeindevorstand und die Ge
meindevertretung nach Anhörung von Sachverständigen
zu erlassen. Die Ortsstatute können einen vierfachen
Jnhalt haben:

1. Es kann hiernach für bestimmte Straßen und
Plätze von geschichtlicher und kÜnstlerischer
Bedeutung vorgeschrieben werden, daß Bauten,
die die Eigenart des Orts- oder Straßenbildes be
einträchtigen wUrden, nicht ausgeführt werden
dÜrfen.

2. Das Ortsstatut kann bestimmen, daß Änderungcn
an einzelnen Bauwerken von geschichtJicher oder
kÜnstlerischer Bedeutung sowie die Ausführung
von Bauten und baulichen Änderungen in der Um
gebung solcher Bauwerke verboten werde;!
können, wenn durch die Bauausführl1ng die Eigen
art des Bauwerks oder der Eindruck, dCI! cs her
vorruft, beeinträchtigt werden wÜrdc.

3. Das Statut kann für die Anbringung von Reklame
schildern, Schaukästen llSW. balIpolizeiliche Ge
nehmigung- fordern.

4. Endlich können besondere, über das nach dem
allgemeinen Baupolizeirecht zulässige Maß hinaus
gehende bauliche Anforderungen durch Orts
statut vorgeschrieben werden für die Bebanun
von Badeorten, Landhausvierteln, Prachtstraßeu
und dergleichen.
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die
entweder' die
hörde oder die
gerichtcn erheben.
oft sehr zeitraubend und
empfiehlt sich ,meist die
ständige Aufsichtsbchötde. itun so einer Verun
staltung der Straßen und Plätze vorgebeug;t \verden
kann und soll, so dürfte es sich empfehlen, 0-lIch die
gesundheitspolizeiJichen Vorsthriftcn zu verschärfen.
Die BauPolizribeamten und nicht zuletzt die technischen
Berater der Baupolizei soUten ihre Aufmerksamkeit bei
Nell- und Umbauten in erster Linie auch auf die Wohn
und Schlafräume sowie gesundheitstechnischen Anlagen
richten. Obg-Ieich nach den Bestimmungen der Ort5
statute in Verbindung- mit 1cn Baupolizei-Verordnungen
in einer sehr weitgehcl1den \Vcise die AusÜbung, des
Eigentumrechtes und der Bal1freihcit beschränkt ist und
beträchtliche Vermägensnachteile entstehen können so
hat jedoch der Baustellen- oder tfausbesitzer keinen
besonderen Anspruch auf Entschädigung, auch ist in
allen Streitfällen der ordentliche Rechtsweg aus
Reschlossen. Aber dessenungeachtet sollte man soviel
als möglich die gesunde 1 an cl hau s m ä ß i g e B e 
bau U 11 g mindestens überall dort einführen, wo der
Grund und Roden noch nicht zu teuer ist, denn nur in
einem mit genÜg-end Licht und Luft versehenen \Vohn
hause können ges1Jnde Menschcn leben und gedeihen.
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Die Vorzüge der porigen Ziegel.
(Nachdruck verboten.)

ATK. Unter porigen (oder "porösen") Ziegeln ver
steht man im alJgemeinen sokhe lVlauerzieg:el, bei deren
fferstcllung der Lehm mit Kohlen- oder Torfstaub,
Sägespänen oder anderen leicht brennbaren Stoffen
gemischt wird. Dies.e Beimengungen werden dann beim
Brennen des Ziegels. das ganz auf die übliche vVe
se ge
schieht, durch die Ofcnhitze hcnlUsgcbraIlllt und hinter
lassen zahllose kleine Lufträume oder Poren, die das
Gewicht des Ziegels erheblich verringern. Man soll
sogar imstande sein, diese Oewichtsverminderung so
weit zu treiben, daß Ziegel entstehen, die auf dem
\\lasser zu schwimmen vermög-en und dabei doch noch
genügend festigkeit be-wahren, um zu Bauzwecken Ver
wendung z;u finden. Allerdings wird rm
n in den selten
sten f'ällen die Porigkeit bis zu diesem Grade treiben,
weil nur wenige Arten Lehm die Beirnengung so großer
l\ilengen brennbarel. Stoffe vertragen, und diese Arten
ziemlich kostspielig sind. Wenn man dil; Beimcngullg
richtig ermittelt, kann mall genau das gewÜnschte Ge
-wicht der porigen 7:iegel erzielen. Man ist daher im
stande, volle porige Ziegel herzustellen, die nicht mehr
wiegen, als Hohl- oder Lochzie
el, und ihnen auch an
Festigkeit nichts nachg-eben.

Je nach der Anzahl der Poren wird eine aus porigen
Ziegeln errichtete Wand mehr oder weniger schnell
trocknen; in jedem FaHe aber geht die Trodmung
schnel1er vor sich. als -wenn die \\;"and aas Vollzieg-eln
errichtet wäre. Da aber die porigen Ziegel die feuch
tigkeit ebensosclmell aHfnehrnen, wie sie sie von sich
geben, sind sie flir AnßenmQnern nicht geeignet, dagegen
vorzÜglich verwendbar für die Herstellung von Jnnen
wänden.
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Naturgemäß bleibt die I estigkcit der porigen

Ziege] hinter der der VolIziegel etwas zurück, genüg;t
aber vollkommen für alle Anforderungen, welche die
Pra2..is steHen kann. Nur muß man ihre Druckfestigkeit
etwas häufiger untersuchen, als es bei Vollziegeln nötig
wäre, denn die gleiche Mischung von Lehm und brenn
baren Stoffen bietet nicht immer die gleiche \\rider
stal1dskraft dar, weil die Bedingungen, unter denen das
Brennen vor sich geht, veränderlich sind.

Die Lufträume innerhalb der porigen Ziegel sorgen
für gleichmäßige \VärmehaJtung; daher sind auch solche
Gebäude, in denen porige Ziegel V crwendung gcftmden
haben) im Sommer kühler
und im Winter wärmer,
als solche, bei denen au 
schließlich Vo117iege! ver
wC'ndet sind. Aber die
porigen Ziegel sind nicht
allein schlechte WärnJc
leiter, sondern hemmen
auch den SchaH, was sie
wiederum besonders fÜl
Zwischenwande geeignet
macht, 1111.1 die Zimmer
so viel wie möglich schalI
sicher zu machen. Viel
hängt in dieser Hinsicht
auch von der Güle des
Lehmes und der Art des
Brennens der Ziegel ab.

Ein \veitererVorzug
der porigen Ziegel liegt
darin, daß vermöge ihrer
Leichtigkeit ihre Fort
beförderung sich be
deutend wohlfeiler stellt.
Ein Zehn- Tonnemvagen
kann mit 8000 porigen
Ziegehl beladen werden,
\vährend er nur 3200
Vollziegel zu tragen ver
mag. Auch die Baukosten
verringern sich infolge
der leichteren Beförde
rungsfähigkeitund Hand
habungi ferner können
selbst die Gründungs
arbeiten ]eichter ausge
führt werden) da sie ein
bedeutend geringeres Ge
wicht auszuhalten haben,
wenn der Bau mit Hilfe
poriger Ziegel ausgeführt
wird.

Ohne Zweifel ist eine umfassende Verwendung der
Porenziegel zu befürworten, aber natürlich mit der Ein
schränkung, daß besonders starke, belastete Teile nach
wie vor in Klinker ausgeführt w rden. Cth.
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Abdeckungen und Isolierungen

für Dächer und Gewölbe.
. Die HerstelIung eines gut isolierten flachen Daches
w. Holzkonstruktion !cann in folgender Weise geschehen:
Die Decke besteht aus einer Balkenlage, an der die Scha
lung unten angenagelt wird (Abb. J). Darüber wird 3 cm

Holzschalung gelegt und auf dieser eine Lage Korkplatten
von 3 cm Stärke aufgebracht. Beim Anschluß an eine
Oiebelmauer greift die Korklage etwa 65 cm auf' das
Giebelmauerwerk über. Von da aus wird ein Stüek Schalung
schräg an die Innenwandung des Gesimses angelegt.

Die so vorbereitete Oberfläche wird nun mit einer
Holzzement-Dachhaut bedeckt, die aus 1 Lage Papier und
3 Lagen Pappe besteht. FÜr die Eindeckung des Oiebel
Gesimses wird zweckmäßig Zinkblech vorgesehen, das den
oberen Rand der Holzzement-Dachhaut überdeckt. Als
dann wird die übliche ßeschüttung aus Sand, Kies
schlag oder Schlacken kies und schJieBlich Erdkrume auf

gebracht.
Am first ist der An

schluß an die Lüftungs
schlote besonders sorg
fäItig zu gestalten, die
wegen der sonstigen
Undurchlässigkeit der
dichten Holzzement-Ein
deckung \vünschenswert
sind (Ahb.2). Die Papp
lagen der HoJzzement
haut werden zu diesem
Zwecke an der Außen
wandung des Lüftungs
schlotes heraufgefÜhrt
dicht bis oben unter die
Kappe. Letztere sowie
die Außenwandung wer
den mit Zink bekleidet.
Ein niedriger Lüftungs
stoHen läuft auf dem First
entlang und wird wie die
übrige Dachfläche ein
gedeckt.

Für die wasserdichte
Abdeckung der Ge
w ö I be von Brücken
kommen verschiedene
Stoffe in Frage

Asphaltpappe wird ge
wöhnlich bei kleineren
Gewölben vorgesehen.
Bei größeren Flächen
ist Asphalt- oder starke
Ruberoid-lsoJierung am
Platze. Für die Isolierung
von Brücken mit starker
Pressung vom Pahrb<lhn
Körper aus ist eine me
tallische Einlage wÜn
schenswert. Hierfür ist
besonders Blei in ge

wa1zten PlaUen a1s erprobt befunden.
Besonders bemerkenswert sind noch Asphalt-Iso 1 i er

platten) we1che aus zwei besandeten Pappelagen mit da
zwischen in Asphalt-Klebernasse gebetteter I1j2facher Blei
einlage bestehen. Auch kommen z, B. AsphaHin-Platten
(aus dreiIagiger Pappe mit eingewalzter Kiesschicht) für
Brücken zur Verwendung.

Oft werden auch zwei Naturasphaltschichten mit J ute
einjage angeordnet. Zum Schutze gegen Beschädigung
solcher wasserdichten Abdeckung beim Un.terkrampen der
SchweBen wird dann eine 3 cm starke Zementmörtelschichi
aufgebracht.
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Die technischen Sekretäre beim Reichspatentamt.
Von fieorg Heidmann.

Den MitteJschultechnikel"::1 ist die Laufbahn der
BÜrobeamten beim Kaiserlichen Patentamt erst Ende
1907 eröffnet worden; bis dahin befanden sich in be
amteten Stellungen nur Personen nicbttechnischer Vor
bildung. Zurzeit sind von den weit über 200 Etats
stellen für Rürobeamte aber schon fast 1/3 mit Tech
nikern besetzt, so daß die Annahme und Anstellungs
verhältnisse fÜr letztere zurzeit als verhältnismäßig
günstige bezeichnet werden müssen, Der Bedarf er
streckt sich überwiegend auf Kräfte mit allgemeiner
maschinel1technischer Vorbildung,

Techniker, die sich um die Stellen von technischen
Rürobeamtell (expedierenden Sekretären und Kalku
Jatoren) bewerben woBen, müssen mindestens die
wissenschaftliche 'Befähigung zum einjährig-freiwilliger.
Militärdienst erworben haben, genügende Kenntnisse
in der englischen und französischen Sprache und mög
lichst auch Pertigkeit im Gebrauch einer bewährten
Kurzschrift besitzen. Sie haben ferner ihre technische
V orhlIdung nachzuweisen, und z\var tunliehst durch das
Reifezeu,\?;nis einer höheren Maschinenbauschule. Rau
ge werkschule oder gleichwertigen Anstalt und. durch
ZeuRnisse fiber eine längere praktische 'Tätigkeit in
technischen Betrieben.

Das Gesuch um Annahme ist an den Präsidenten
des Kaiserlichen Patelltamtes, Berlin SW., Gitschiner
Straße 97/103 zu richten. Dem Gesuche sind beizu
fügen:

I. ein eingehend gehaltener, selbstverfaßter Lebens
fan!;

2. das Schulabgangszcngnis:
3. das Reifezeugnis der Pachschule;
4. dLe auf die erhillung der Militärpflicht bezügli hen

Ausweise (Fiihrungszcl1gnis, Landsturmschein, Aus
musterungsschein);

5. Zeugnisse (amtliche) Über fÜhrung und Beschäfti
gung von der Schulentlassung ab;

6_ erklärung über Schulden!reiheit
Die Nachweise zu 2. und 5. sind in amtlich be

glaubigter Abschrift vorzulegen.
FÜr die Einberufung und Beschäftignng der An

wärter sind im allgemeinen fOlgende Bestimmungen
maßgebend:

Der Bürodienstanwärter muß bei seinem Ein
tritt in der Regel mindestens 25 Jahre alt sein. Die
Bewerbung zwecks einstweiliger Vormerkung kann,
wenn die Vorbedingungen erfüllt sind, bereits bei
Vollendung des 24. Lebensjahres erfolgen. Die Ein
berufung erfolgt in der Eigenschaft als Hilfsarbeiter
zu einer mehrmonatigen Probedienstleistung. Wäh..
rend dieser Zeit erhält der tIilisarbeiter ein in
Monatsbeträgen am Monatsschluß nachträglich zahl
bares Tagesgeld von 4,20 bis 4,80 JI., das bei regel
mäßiger Tätigkeit auch für die Sonn- und Pesttage
gewährt wird.

Ist der Probedienst mit ErfoJg abgeleistet, so er
foJgt die übernahme in die diätarische Beschäftigung
unter Gewährung einer monatlichen im voraus zahl
baren fortlaufenden Vergütung (Remuneration) von
jährlich 1800 ofL, die nach LLnd nach bis zum Betra e
von jährlich 2500 JK erhöht werden kann.

Die Tätigkeit der technischen Biirobeamten
etstreckt sich auf die Erledigung aller vorkommenden

Registratur
technische
VOfprürers
material,
ist die
Schriftsprache
Sprachen mit

Der Zeitpunkt der etatsmäßigen
Diätars läßt sich im voraus nicht bestimlIl n; er
v m dem Freiwerden bzw. der Nellschaffung von
Stellen ab. Gehalt des technischen SckretäTs oder
Kalkulators: 2100-2600-3100-3600 4iOO-4500 e/l,
nebst staatlichem Wohnungsgeldzusclmß. Deförderungs
steUen gibt es zurzeit noch nicht.

0===0
Verschiedenes.

Der höchste Wolkenkratzer der Welt. Vor kurzem
wurde in New York ein "liöhenrekord" gebrochen. in
dem der Turm des berühmten \Volkenkratzers, des
Metropolitan-Buildin.l;, seinen Ruhm verlor, das höchste
Bau werk Amcrikas zu sein. :Es wurde nä.mlich das
Gerüst des neuen, im Bau stehenden WooIwortl1
Building am Broadway über die :Höhc des J\rletropolitan
Gebäudes hinaufgeführt. Der Bai! hat ietzt das Maß
des Metropolitan-tJanses, das 700 Fnß (213,36 m) hoch
jst, überschrittcn. Nur wenige Monate trennen die
amerikanische .Metropole noch von der endgliltigen
fertigstellung und Einweihung dieses Riesenwerkes
amerikanischen U;Iternehrnungsgcistes und \l\f olken
kratzer-Technik. Dieser riesige Ban, @er in seinen
Mauern und Bureanräumen die Bevölkerung einer
ganzen kleinen Stadt aufnehmen kann, ,vird bis ZI1 einer
tJöhe von 750 Fnß (228,60 m) zum tJimmel empor
strehen. Das \Voolworth-Building wird dann nicht
weniger als 55 Stockwerke aufweisen. Die zwöJi
stöckig;en \NoIkcnkratzer, die noch ver dreißig Jahren
durch ihre Höhe Erstannen erregte':1, werden sich neben
diesem Wesenbau wie Puppenhäuser rlusnehmen. Nach
jahrelanger, rastloser Arbeil ist die Bauweise solcher
Banten dürch Errichtung eines Stahlgerilstes vervDll
kommnet, und man kann diese amerikanische Technik
des Hausbaues als durchaus sicher und zuverlässig an
sehc11. Amerikanische Arc1Ütckten hehaupten, daß die
Errichtung von tIänserbauten in liöhe des ELffclturmes
kei':1e technischen Schwierigkeiten mehr biete, lInd so
,vird es voraussichtlich auch das Los des Woolworth
Buildings sein, binnen weniger Jahre von anderen. noch
höheren Wolkenkratzern Übertroffen zu werden.

Verbands-, Vereins. usw._Angelegenheiten.
Der Deutsche Industrieschutzverband, Sitz Dres

den, der seine auf Streikverhütung und EntschädiguIlR
der Arbeitgeber für unvermeidliche Arbeitseinstellun
gen gerichtete Tätigkeit seit dem vorigen Jahre auf
alle Teile des Reichs ausgedeh;lt hat, bearbeitete im
ersten Halbjahre 1912 231 FäHe von Arbeiterbe
wegungen. in 140 Fällen konnte eine Arbeitsnieder
legung und der damit fÜr die Indllstridien verbundene
Schaden abgewendet werden. Für 90 entschädigllngs
berechtigte Arbeitseinstellungen, von dencr. 10 zurzeit
noch bestehen, liegen Entschädigungsanspriiche 1m Ue
samtbetrage von 102770 ..11. für 116671 ausgefallene
Manntage vor. Dem Verbande gehören gegenwärtig
3360 Betriebe aner Branchen mit einer Arbeiterzahl
von 266000, und cioJer Oesamtjahreslohnsnmme von
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ca. 260 l\1iJ!ionen Mark als Mitglieder au. 58 Branchen
und gemischtgcwerhJiche Arbeitgeberverbände, die
fast aJle IndnstrieZ\\'eige vertreten, stehcn mit dem
Deutschen Industrieschutzverbande in enger Ver
bindung, zmn Teil im Vertragsverhältnis.

Schulangelegenheiten.
Besucbsziffern der Technischen HochschuJen.

nachstehenden Technischen Hochschulen ist der
wie folgt festgesteHt worden:

Studierende
aller Abteil. Architekten597 80

1981 319
147
631
853

Aachen
Berlin
Breslau
Danzig
Hannover

123
i19

Bauingen.
103
572

Hörer H.
Oasttei!n.

212
- 512

88
138
283

230
336

Rechtswesen.
sk. Fahrlässiges, ungenaues Führen von Baubiichern

macht straibar. Eine wichtige Ausleg;ung des   6 des
Gesetzes betreffend Sicherung von Ballforderungen
hat heute das Reichsgericht als R.evisionsinstanz ge
troffen. Nach den    1, 2 ist jeder Baugewerbetreibende,
der gewerbsmäßig fierstelIllug von Banten unternimmt,
verpf1ichtet, für jedcn Bau ein Baubl1ch zn führen. In
diesem sind genall die Angaben über die Verwendu!1?;"
der für die Ausführung der Bauten erhaltenen Ban
gelder zu machen. Der Maurermcister Strüber hatte
nUn im vcrgangenen Jahr 2 ncbcllcinandcrllegcndc
iiäuser gebaut und hatte für diese bei den nur ein Bau
buch geführt. AllS den Eintragungen ging auch nicht
genau hervor. wozu er die einzelnen Baugelder ver
wandt hatte, VOJ allem, da er größere Geldsummen
darin als Ausgabcn gebucbt hatte unter der Rubrik
,.Verschiedenes". Das Landgcrich;t IiiJdcsheim hatte
nun den Striiber, der am 11. Oktober in Konkurs geraten
war, gemäß S 6 des Gesetzes betL Sicherung von Bali
geldern zu einer Geldstraie von 50 .JL verurteilt Dieser
Paragraph besagt, daß derjenige, der gegen die    1, 2
des zit. Gesetzes verstoßen hat und dann in Konkurs
gerät, mit Gefängnis bis zu 1 Jahr oder mit Oeldstraie
zn strafen sei. Gegen dies Urteil hatte St. Revision
beim Reichsgericht eingelegt, in welcher er Ver]etzung
materieHen Hechts rügte. Er habe die Keller der heiden
Häuser gemeinschaftlich allss<:hachten und auch ferner
hin die Al'beiten für heide fiäuser zll1neist gemein
schaftlich vornehmen lassen mÜssen, Daher habe Cl'
auch geglaubt, nur I Baubuch für beide fiäuser fiihrcJ1
zu mÜssen. Wenn er dadurch gegen die    1. 2 des
Gesetzes heu. Sicherungen von Daufordcnmgcn ge
handelt habe, so habe er dies nicht vorsätzlich getan.
sondern höchstens aus Fahrlässigkeit. Zu einer Ver
urteilung gemäß   6 aber genüge nicht fahrlässiges Ver
stoßen gegen die gesetzlichen Vorschriften der zit.    1,2,
sondern es mÜsse vorsätzlich Verstoß vorliegen. Der
I-?cichsanwalt trat jedoch diesen Ausführungen entgegen.
NJCht Ollr aus dem Vergleiche mit   240 der Konkl1rs
ordnung gehe hervor, daß ein fahrlässiger Verstoß
gegen die genaue Buchführung genÜge, um eine Be
strafung aus   6 des Gesetzes betr. Sicherung von Bau
forderungen zu rechtfertigen; vielmehr gehe aus   5 des
genannten Gesetzes klar hervor, daß zum subjektiven
Tatbestand des   6 Fahrlässigkeit genÜge, da   5 aus
drückHch von einem \rorsÜtzlichen Verstoß gegen die
esetz1\chen Vorschriften handele. Damit sei klar, daß

In den
Besuch

S 6 im Gegensatz zu diesem nur fahrlässigkeit er
fordere. fahrlässig aber habe Strüber gehandelt. Der
höchste Gerichtshof schloß sich den Ausführungen des
I\'eichsanwaJtes an und verwarf die Revision des l  n
geklagten ais unbegründet. (Urteil des Reichsgerichts
vorn 21. Juni 1912. - Aktenzeichen 5 O. 378/12. Nach
druck verboten.>

Bücherschau.
Deutsche Konkurrenzen. fierausgeber: Prof, A, Ncu

meister in Karlsmhe, Verlag von Seemann u. Co. in
Leipzig.

tJ c j t 322: Stadthalle in Kassel, Stadtbad für
Komotau, Rathaus iu Donaueschingel1.

Tarif- und Streikbewegungen.
liegcuhals. Hier sind am 1. d. M. die im Zentral

verbande der Dauarbeiter organisierten Maurer wegen
Lohndifferenzen in den Ausstand getreten. fs streiken
rU:;Jd 70 j'vlann.

Mitteilungen
des Wesipreuß. Laudesverbaudes der Arbeitgeber im Baugewerbe.
GesamtausschnUsit7.t1ng des WestpreuBischen Landesv(;,rhaades

der Arbeitgeber im Bau.zewerbe zn Danzig, E. V.
am M. I t t w,o c 11, den 10. J 111 i 1912. vonn!ttags 10,30 Uhr
jn  SitzlIl1gszimJner unseres Vel bandes. Langgarten 97(99.

Tag e S 0 r d 11 U II g:
1. Bericht nber die VorsLtndssltzun:;>. des DelltsC'hel1 A.rlJ it

geberburldes ju Berl1l1 am 27. Juni 1912.
2. Beriehl Übel die Unlndl1ng des Reiehshnndes ban

gewerblicher Arueitgebervel bände.
3. Entwicklung des Tariivertrags in Westpr.eußell.
4. Organisation der oaugewerblichen Arbeitgeber in West

Dlell!\en.
5. SteJlttrl.>;:nahme zu den Behörden aIs Bauherren.
6. Anträge. \'erschiedenes.

Neue Tarifverträge. In Karthal1s hatten the Zimmerer
und Maurer die Arbeit l1ieder.'!.ele ;"t und Allerkelll1l1ng ihrer
Lol1nfordentligell verlangt. Zu gemeinsamer Ahwehr der
Lohnbe\ve,lnttll; \vurde in Geg:e11\\-aft des GeschiHtslnhrers,
j-Jerrn Df. Schupp, Olm 17. Juni d. J. der Arbeitgeberverband
ffl! das Baugewerbe zu Karthaus .'!.egriindet. Die Ver hand
hmgcn mit dCII Arheltnehmern tal1de11 am 29. Juni statt. Es
betrÜgt nunmehr der tarifiich festgesetzte Lohn bei 10 stl1n
diger Arbeitszeit fÜr Maurer und Zimmerer 44 Pi. fÜr die
Stunde und dle Lalldzulage 5 Pi. für die Stunde. Das 'rarjj.
>;ebiet UllJfaßI dClI Kreis Kartl1aus.

Der Ausbuu der Irrenu1!staIt 111 Neustadt gab den Arbeit
nehmern Gelegenheit, die Arbeit niederzltlegen, um eine recht
e1 hehliche Lohnerhbhung dnrchdrncl. eH zu käunen. Nacl1
mehrfachen Verhandlungcn in Oep;ellwart des GeschÜfts
führers, I-Ierrn Ur. Schupp. wurde am 27. Juni folgende Eini
gung erzielt. Die Maurer erhalten 48 Pi., ehe Zimmerer 46 Pi..
die Stein. lind Kalktriiger 30 Pt. und die Ballhilfsat'bcitcr
28 Pf. für clie Stundc bei 10stÜndi.>(cr Arbeitszeit. Die Lalld
zulage l)etrÜgt je nach der Entfernung 2, 5 und 7 Pt. für die
Stunde. Das Tarifgebiet llmfaßt den Kreis Neustadt.

Der Arbeitgebel:verbar.d fUf das Kleil1e .iVlal icnburg{':i"
Werder schloß am 2X. Jlllli in Gegenwart eIes Geschäfts
führers, Herrn Or. Schupp, einen Tarifvertrag. fÜr elen Kreis
Marienburg Östlich der Nogat. Der Stundenlohn betrÜgt bei
10 l !':1 stiindiger Arbeitszeit 44 Pi. fiir Maurer und Zimmerer.

P. Eicholtz, Vorsitzender. Dr. Schupp, GeschÜftsfiihrer.
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